
Doe Esnäwieth.
Wochenbeilage zum „ Wiesbadener General -Anzeiger"

ZlhlaWrh- und Mschdtslhaugtsttz.
Das Gesetz, betr . die Schlachtvieh - und Fleischbeschau lautet nach

den Beschlüssen des Reichstages in seinen Hauptbestimmungen:
8 1. Rindvieh . Schweine . Schafe . Ziegen . Pferde und Hunde,

deren Fleisch zum Genüsse für Menschen verwendet werden soll, unter¬
liegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung.
Durch Beschluß des Bundesrathes kann die Untersuchungspflicht auf
anderes Schlachtvieh ausgedehnt werden.

Bei RathsPachtungen darf die Untersuchung von der Schlachtung
unterbleiben.

Der Fall der Rothschlachtung liegt dann vor , wenn zu befurchten
steht, daß das Thier bis zur Ankunft des zuständigen Beschauers ver¬
enden oder das Fleisch durch Verschlimmerung des krankhaften Zu¬
standes wesentlich an Werth verlieren werde , oder wenn das Thier in¬
folge eines Unglücksfalles sofort getödtet werden muß.

§ 2. Bei Schlachtthieren . deren Fleisch ausschließlich im eigenen
Haushalte des Besitzers verwendet werden soll, darf , sofern sie keine
Merkmale einer die Genußtauglichkeit des Fleisches ausschließenden
Erkrankung zeigen, die Untersuchung vor der Schlachtung und , so¬
fern sich solche Merkmale auch bei der Schlachtung nicht ergeben , auch
die Untersuchung nach der Schlachtung unterbleiben.

Eine gewerbsmäßige  Verwendung von Fleisch, bei welchem
auf Grund des Abs. 1 die Untersuchung unterbleibt , ist verboten.

Als eigener Haushalt im Sinne des Abs . 1 ist der Haushalt der
Kasernen , Krankenhäuser , Erziehungsanstalten , Speiseanstalten , Ge-
fangenenanstalten , Armenhäuser und ähnlicher Anstalten , sowie der
Haushalt der Schlächter . Fleischhandler , Gast -, Schank -, und Speise-
wirthe nicht anzusehen.

8 4. Fleisch im Sinne dieses Gesetzes sind Theile von warm¬
blütigen Thieren , frisch oder zubereitet , sofern sie sich zum Genüsse
für Menschen eignen . Als Theile gelten auch die aus warmblütigen
Thieren hergestellten Fette und Würste , andere Erzeugnisse insoweit,
als der Bundesrath dies anordnet.

8 5. Zur Vornahme der Untersuchungen sind Beschaube¬
zirk  e zu bilden ; für jeden derselben ist mindestens ein Beschauer , so¬
wie ein Stellvertreter zu bestellen.

Die Bildung der Beschaubezirke und die Bestellung der Be¬
schauer erfolgt durch die Landesbehörden . Für die in den Armee-
Konservenfabriken vorzunehmenden Untersuchungen können seitens der
Militärverwaltung besondere Beschauer bestellt werden.

Zu Beschauern sind approbierte Thierärzte  oder an-
derePersonen,  welche genügende Kenntnisse nachgewiesen haben,
zu bestellen.

8 7 . Ergibt die Untersuchung des lebenden Thieres keinen
Grund zur Beanstandung der Schlachtung , so hat der Beschauer sie
unter Anordnung der etwa zu beobachtenden besonderen Vorsichts¬
maßregeln zu genehmigen.

Die Schlachtung des zur Untersuchung gestellten Thieres darf
nicht vor der Ertheilung der Genehmigung und nur unter Einhaltung
der angeordneten besonderen Vorsichtsmaßregeln stattfinden.

Erfolgt die Schlachtung nicht spätestens zwei Tage nach Er¬
theilung der Genehmigung , so ist sie nur nach erneuter Untersuchung
und Genehmigung zulässig.

8 8. Ergibt die Untersuchung nach der Schlachtung , daß k e i n
Grund zur Beanstandung  des Fleisches vorliegt , so hat der
Beschauer es als tauglich zum Genüsse für Menschen
zu erklären.

Vor der Untersuchung dürfen Theile eines geschlachteten Thieres
nicht beseitigt werden.

8 9. Ergibt die Untersuchung , baß das Fleisch zum Genüsse
für Menschen untauglich ist, so hat der Beschauer es vorläufig
zu b e s chl a g n a h m e n, den Besitzer hiervon zu benachrichtigen und
der Polizeibehörde sofort Anzeige zu erstatten.

Fleisch, dessen Untauglichkeit sich bei der Untersuchung ergeben
hat , darf als Nahrungs - oder Genußmittel für Menschen nicht in Ver¬
kehr gebracht werden.

Die Verwendung des Fleisches zu anderen Zwecken kann von der
Polizeibehörde zugelassen werden , soweit gesundheitliche Bedenken nicht
entgegenstehen. Die Polizeibehörde bestimmt , welche Sicherungsmaß-
regeln gegen eine Verwendung des Fleisches zum Genüsse für Men¬
schen zu treffen sind.

Das Fleisch darf nicht vor der polizeilichen Zulassung und nur
unter Einhaltung der von der Polizeibehörde angeordneten Sicher¬
ungsmaßregeln in Verkehr gebracht werden.

Das Fleisch ist von der Polizeibehörde in unschädlicher
W e i s e zu beseitigen , soweit seine Verwendung zu anderen Zwecken
(Abs. 3) nicht zugelassen wird.

8 10 . Ergibt die Untersuchung , daß das Fleisch zum Genüsse
für Menschen n u r b e d i n g t tauglich  ist , so hat der Beschauer
es vorläufig zu beschlagnahmen , den Besitzer hiervon zu benachrich-
kkgen und der Polizeibehörde sofort Anzeige davon zu erstatten . Die
Polizeibehörde bestimmt , unter welchen Sicherungsmaßregeln daS
Fleisch zum Genüsse für Menschen brauchbar gemacht werden kann.

Fleisch, das bei der Untersuchung als nur bedingt tauglich er¬
kannt worden ist, darf als Nahrungs - und Genußmittel für Menschen
nicht in Verkehr gebracht werden , bevor es unter den von der Polizei¬
behörde angeordneten Sicherungsmaßregeln zum Genuffe für Men¬
schen brauchbar gemacht worden ist.

Insoweit eine solche Brauchbarmachung unterbleibt , finden die
Vorschriften des 8 9, Absatz 3 bis 6. entsprechende Anwendung.

8 11. Der Vertrieb des zum Genuffe für Menschen brauchbar
gemachten Fleisches (8 10. Absatz e) darf nur unter einer diese Be¬
schaffenheit erkennbarmachendenBezeichnung  erfolgen.

Fleischhändlern , Gast -, Schank - und Speisewirthen ist der Ver¬
trieb und die Verwendung solchen Fleisches nur mit Genehmigung der
Polizeibehörde gestattet ; die Genehmigung ist jeder Zeit widerruflich.
An die vorbezeichneten Gewerbetreibenden darf derartiges Fleisch nur
abgegeben werden , soweit ihnen eine solche Genehmigung ertheilt wor-

ist. In den Geschäftsräumen dieser Personen muß an einer in
fie Augen fallenden Stelle durch deutlichen Anschlag  be¬
sonders erkennbar gemacht worden , daß Fleisch der im Absatz 1 be-
ieiHneten Beschaffenheit zum Vertriebe oder zur Verwendung kommt.

Fleischhändler dürfen das Fleisch nicht in Räumen feilhalten
oder verkaufen , in welchen taugliches Fleisch (8 8) feilgehalten oder
verkauft wird.

8 12. Die Einfuhr von Fleisch in luftdicht verschlosse¬
ne  n B ü chs e n oder ähnlichen Gefäßen , von Würsten und sonstigen
Gmengen aus zerkleinertem Fleische in das Zollinland ist ver¬
boten.

Im übrigen gelten für die Einfuhr von Fleisch in das Zoll¬
inland bis zum 31 . Dezember 1903 folgende Bedingungen:

1. F r i s che s Fleisch darf in das Zollinland nur in ganzen
T h i e r k ö r p e r n , die bei Rindvieh , ausschließlich der Kälber
und bei Schweinen in Hälften zerlegt sein können, eingeführt
werden.

Mit den Thierkörpern müssen Brust - und Bauchfell , Lunge,
Herz, Nieren , bei Kühen auch das Euter in natürlichem Zu¬
sammenhänge verbunden sein ; der Bundesrath ist ermächtigt,
diese Vorschrift auf weitere Organe auszudehnen.

.2 . Zu bereit et es  Fleisch darf nur eingeführt werden, wenn
nach der Art seiner Gewinnung und Zubereitung Gefahren
für die menschliche Gesundheit erfahrungs¬
gemäß ausgeschlossen  sind oder die Unschädlichkeit für
die menschliche Gesundheit in zuverlässiger Weise bei der Einfuhr
sich feststellen läßt . Diese Feststellung gilt als unausführbar,
insbesondere bei Sendungen von Pöckelfleisch,  sofern das
Gewicht einzelner Stücke weniger als vier Kilogramm
beträgt ; auf Schinken , Speck und Därme findet diese Vorschrift
keine Anwendung.

Fleisch, welches zwar einer Behandlung zum Zwecke seiner
Haltbarmachung unterzogen worden ist, aber die Eigenschaften
frischen Fleisches im Wesentlichen beibehalten oder durch ent¬
sprechende Behandlung wieder gewinnen kann , ist als zubereitetes
Fleisch nicht anzusehen ; Fleisch solcher Art unterliegt den Be¬
stimmungen in Ziffer 1.
Für die Zeit nach dem 31 . Dezember 1903  sind die

Bedingungen für die Einfuhr von Fleisch gesetzlich von neuem zu re¬
geln. Sollte eine Neuregelung bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte
nicht zu Stande kommen, so bleiben die im Absatz 2 festgesetzten Ein¬
fuhrbedingungen bis auf weiteres maßgebend.

8 13. Das in das Zollinland eingehende Fleisch unterliegt bei
der Einfuhr einer amtlichenUntersuchung  unter Mitwirkung
der Zollbehörden . Ausgenommen hiervon ist das nachweislich im Jn-
lande bereits vorschriftsmäßig untersuchte und das zur unmittelbaren
Durchfuhr bestimmte Fleisch.

Die Einfuhr von Fleisch darf nur über bestimmte Zollämter er-
felgen.

Der Bundesrath bezeichnet diese Aemter , sowie diejenigen Zoll-
und Steuerstellen , bei welchen die Untersuchung des Fleisches statt¬
finden kann.

8 14 . Auf W i l d p r e t und Federvieh,  ferner auf das
zum Reiseverbrauch mitgeführte Fleisch finden die Bestimmungen
der 88 12 und 13 insoweit Anwendung , als der Bundesrath dies an¬
geordnet.

Für das im kleinen Grenzberkehre , sowie im Meß - und Markt¬
verkehre des Grenzbezirkes eingehende Fleisch könnn durch Anordnung
der Landes -Regierungen Ausnahmen von den Bestimmungen der 88
12 und 13 zuglaffen werden.

8 16. Der Bundesrath ist ermächtigt , weitergehende
Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen,  als
in den 88 12 und 13 vorgesehen sind, zu beschließen.

8 18 . Bei Pferden muß die Untersuchung (8 1) durch ap-
probirte Thierärzte vorgenommen werden.

Der Vertrieb von Pferdefleisch , sowie die Einfuhr solchen Flei¬
sches in das Zollinland darf nur unter einer Bezeichnung
erfolgen , welche in deutscher Sprache das Fleisch als Pferdefleisch er¬
kennbar macht.

Fleischhändlern , Gast -, Schank - und Speisewirthen ist der Ver¬
trieb und die Verwendung von Pferdefleisch nur mit Genehmig¬
ung der Polizeibehörde  gestattet ; die Genehmigung ist je¬
derzeit widerruflich . An die vorbezeichneten Gewerbetreibenden darf
Pferdefleisch nur abgegeben werden , soweit ihnen eine solche Genehmig¬
ung ertheilt worden ist. In den Geschäftsräumen dieser Personen
muß an einer in die Augen fallenden Stelle durch deutlichen Anschlag
besonders erkennbar gemacht werden , daß Pferdefleisch zum Vertriebe
oder zur Verwendung kommt.

Fleischhändler dürfen Pferdefleisch nicht in Räumen  feil¬
halten oder verkaufen , in welchen Fleisch von anderen
Thieren feilgehalten oder verkauft wird.

Der Bundesrath ist ermächtigt , anzuordnen , daß die vorstehen¬
den Vorschriften auf Esel , Maulesel , unde und sonstige, seltener zur
Schlachtung gelangende Thiere entsprechende Anwendung finden.

8 19. Der Beschauer hat das Ergebniß der Untersuchung an
dem Fleische kenntlich zu machen. Das aus dem Auslande eingeführ-
tr Fleisch ist außerdem als solches kenntlich zu machen.

Der Bundesrath bestimmt die Art der Kennzeichnung.
8 20 . Fleisch, welches innerhalb des Reiches der amtlichen Un¬

tersuchung nach Maßgabe der 88 8 bis 16 unterlegen hat . darf einer
abermaligen amtlichen Untersuchung  nur zu dem
Zwecke unterworfen werden , um festzustellen , ob das Fleisch inzwischen
verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschädliche Veränderung seiner
Beschaffenheit erlitten hat.

Landesrechtliche Vorschriften,  nach denen für Ge¬
meinden mit öffentlichen Schlachthäusern der Vertrieb frischen
Fleisches Beschränkungen , insbesondere dem Beschauzwange innerhalb
der Gemeinde unterworfen werden kann , bleiben mit der Maßgabe
unberührt,  daß ihre Anwendbarkeit nicht von der Herkunft des
Fleisches abhängig gemacht werden darf.

§ 21 . Bei der gewerbsmäßigen Zubereitung von Fleisch dürfen
Stoffe oder Arten des Verfahrens , welche der Waare eine gesundheits¬
schädliche Beschaffenheit zu verleihen vermögen , nicht angewendet
werden . Es ist verboten , derartig zubereitetes Fleisch aus dem Aus¬
lande einzuführen , seilzuhalten , zu verkaufen oder sonst in Verkehr
zu bringen.

Der Bundesrath bestimmt die Stoffe und die Arten des Ver¬
fahrens , auf welche diese Vorschriften Anwendung finden.

Der Bundesrath ordnet an , inwieweit die Vorschriften des Abs.
1 auch auf bestimmte Stoffe und Arten des Verfahrens Anwendung
finden , welche eine gesundheitsschädliche oder minderwerthige Be¬
schaffenheit der Waare zu verdecken geeignet sind.

8 23 . Wem die Kosten  der amtlichen Untersuchung (8 1) zur
Last fallen , regelt sich nach Landesrecht.  Im übrigen werden
die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Bestimmungen , inso¬
weit nicht der Bundesrath für zuständig erklärt ist oder insoweit er
von einer durch 8 22 ertheilten Ermächtigung keinen Gebrauch macht,
von den Landes -Regierungen erlassen.

8 24 . Landesrechtliche Vorschriften über die Trichinen-
s ch a u und über den Vertrieb und die Verwendung von Fleisch,
welches zwar zum Genüsse für Menschen tauglich , jedoch in seinem
Nahrungs - und Genußwerthe erheblich herabgesetzt ist, ferner landes¬
rechtliche Vorschriften , welche mit Bezug auf

1. die der Untersuchung zu unterwerfenden Thiere,
2 . die Ausführung der Untersuchungen durch approbierte

Thierärzte,
3. den Vertrieb beanstandeten Fleisches oder des Fleisches von

Thieren der im 8 18 bezeichneten Arten
weitergehende Verpflichtungen  als dieses Gesetz be¬
gründen , sind mit der Maßgabe zulässig,  daß ihre Anwendbar¬
keit nicht von der Herkunft des Schlachtviehes oder des Fleisches ab¬
hängig gemacht werden darf.

8 30 . Diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes, welche sich auf die
Herstellung der zur Durchführung der Schlachtvieh - und Fleischbe¬
schau erforderlichen Einrichtungen beziehen, treten mit dem Tag«
der Verkündigung  dieses Gesetzes in Kraft.

Im übrigen wird der Zeitpunkt , mit welchem das Gesetz ganz
oder theilweise in Kraft tritt , durch KaiserlicheVerordnung
mit Zustimmung des Bundesrathes bestimmt.

Altertet Praktisches.
Nahrhafter Boden  ist eine Nothwendigkeit für erfolg¬

reichen Gemüsebau . Daran fehlt es aber häufig und dieser Mangel
wird doppelt fühlbar , wenn nur leichter Boden , vielleicht gar nur
Sandboden zur Verfügung steht- Man kann sich, wie der „Praktische
Wegweiser ", Würzburg , schreibt, erfolgreich auf folgende Weise helfen.
Dort , wo die Pflanzenreihen auf den Gartenbeeten stehen sollen, zieht
man mit dem Pflug eine Furche ; nun wird mit dem Spaten diese
Furche noch etwa 6 Zoll tief ausgegraben und die ausgegrabene Erde
allein auf die andere Seite der Furche gelegt. Der so hergestellte
Graben oder die Furche wird jetzt mit kurzem Dung gefüllt und die
gute Tragerde oben drauf ausgebreitet . In diese Erde werden nun
die Pflanzen gesetzt. In der ersten Zeit muß öfters mit Dungwaffer
gegossen werden.

Hansel und Verkehr.
Marktbericht fiir den Regier .-Brzirk Wiesbaden.

(F r u ch t p r e i s e , mitgetheilt von der Preisnotirungsstelle der Land«
wirthschaftskanimer für den Regierungsbezirk Wiesbaden  an , Fruchtmarkt
zu Frankfurt a . M .) Montag , 9 . Juli , Nachmittags 12 '/ , Uhr
Per 100 Kilo gute marktfähige Waare . je nach Qual ., loko Frankfurt a . M.
Weizen , hiesiger ) Mk . 17 . - bis 17 .35 , Roggen , hiesiger. M . 16 .— bis
16 .25 , Gerste , Nied und Pfälzer - (neue ) M . — .— bis — , Wetteratter
M . —bis —Hafer,  hieß M . 14 .75 bis 15 .35 , NapS . hief.
M . —bis —. — Heu und Stroh (Rotiruug vom 6. Juli ).
Heu (neues ) 6 .20 bis 7 .20 M .„ Roggcnstroh (Langstroh ) 4 .— bis 4 .80 M.

Obstdurchschnittspreise.  Notirung 'der Centralstelle für
Lbstverwerthung zu Frankfurt a . M . vom 9. Juli 1900 . Erdbeeren
M . 55 .00 . Kirchen ., je nach Sorte M . 8 .00 bis 16,00 . Johannis¬
beeren M . 12 .00 . Heidelbeeren M . 1100 . Unreife Stachelbeeren M.
10 .00 . Frühbirnen M . 20 (per 50 Kg .).

Proviantamt Mainz  zahlt für gutes trockenes Heu gegenwärtig
M . 5 .40 - 5 .60 für 100 Kg.

Freitag , den 13 . Juli 1900 , Vorm . 10 Uhr , werden in der Militär-
Bäckerei Mainz , Schillerstraße , Roggen -Kleie, Spitzkleie . Fußmehl rc.
versteigert.

* Diez , 6 . Juli . Weizen : M . 17 .81 bis — .— . Roggen M.
16 .— bis — . Gerste M . 14 .46 bis Hafer M . 15 .— bis
— . Raps M . —bis —.

* Mannheim , 9 . Jnli . Amtliche Notirung der dortigen Börse
(eigene Depesche ). Weizen . Pfälzer 18.— bis — .— Mk ., Roggen . Pfälzer
16 .50 bis 16 .75 Mk .. Gerste . Pfälzer 16.75 bis Mk .. Hafer
badischer 15 .00 bis 15 .50 Mk ., Raps 28 .- bis — .— Mk.

* Frankfurt , 9 . Juli . Der heutige Viehmarkt  war mir 457
Ochsen . 52 Bullen , 741 Küben , Rindern und Stieren , 349 Kalbern
216 Hammeln ,\  0 Schaslämm . , 1 Ziege , 0 Ziegenlamm , 1271 Schweinen
befahren . Die Preise stellten sich per 50 Kilo Schlachtgewicht wie folgt:
Ochsen:  a . vollfleischige , ausgemästete höchsten SchlachtwertheS bis
zu 6 Jahre » 67 — 69 M ., b . junge fleischige, nicht auSgemästete und
ältere ausgemästete 63 — 65 M ., e . mäßig genährte , junge , gut genährte
ältere 57 — 62 M ., 6 . gering genährte jeden Alters 00 - 00 M.
Bullen:  a . vollfleischige höchsten SchlachtwertheS 55 — 56 M -,
b . mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 51 bi« 52 M .. e . ge.
ring genährte 00 - 00 M . Kühe und Färsen (Stiere und Rinder ) :
a . vollfleischige , ausgemästete Färsen (Stiere und Rinder ) höchsten
SchlachtwertheS 61 — 64 M ., b . vollfleischige , aUSgcmastete Kühe höchsten
SchlachtwertheS bis zu 7 Jahren 55 — 57 M ., c . ältere ausgemästete
Kühe und wenig gut entwiickelte jüngere Kühr und Färsen ( Stiere und
Rinder ) 39 — 41 M ., <1. mäßig genährte Kühe und Färsen (Stiere und
Rinder ) 31 — 33 M .. e . gering genährte Kühr und Färsen (Stiere und
Rinder ) 28 bis 30 M . Bezahlt wurde für 1 Pfund : Kälber:
a . feinste Mast ( Bollm . Mast ) und beste Saugkälber (Schlachtgewicht)
76 — 80 Pfg ., (Lebendgewicht ) 46 — 48 Pfg ., b . mittlere Mast , und gute
Saugkälber (Schlachtgewicht ) 70 — 73 Pfg . , (Lebendgewicht ) 42 — 44 Pfg .,
c . geringe Saugkälber ( Schlachtgewicht ) 59 — 62 Pfg ., (Lebendgewicht-
00 bis 00 Pfg . ck. ältere gering genährte Kälber sFresserj . — .
Schafe:  a . Mastlämmer u . jüngere Masthäiiimel ( Schlachtgewicht)
64 — 66 Pfg . , b . ältere Masthämmrl ( Schlachtgewicht ) 54 — 58 Pfg
c . mäßig genährte Hammel und Schafe Merzschafej (Schlachtgewicht)
00 — 00 Pfg . Schweine:  a . voll fleischige der feineren Raffen und
der - » Kr -i^ ungen tu « Alter bi« zu 1'/. Jahren (Schlachtgewicht)

^ “ Kg . (Lebendgewicht ) 42 Pfg .. b . fleischig« (Schlachtgewicht)
53 Pfg . , (Lebendgewicht ) 41 Pfg . c) gering entwickelte, sowie Sauen
und Eber , ( Schlackugewicht ) 00 - 00 Pfg ., d , ausländische Schweine
unter Angabe der Herkunft ) 00 - 00 Pfg . ^

Die PrnSnotirungSkoinmifsioa.



«-sch-.»,.sgii«. tzxx Sllldi Wiesbaden, «*»'•«**«««*
Druck und Verlag der Wiesbadener Verlagsanstalt Emil Bommert in Wiesbaden.

Geschäftsstelle: Mauritiusftrafte « . — Telephon No . ISS

Nr . »88 . Mittwoch , den 11. Juli 1900 . XV . Jahrgang.

Aufseher für Straßenreinigung
Die neue Stelle eines zweiten

Aufsehers für die ftädt . Straßenreiuigung
ist zu besetzen.

Geeignete Bewerber, welche Erfahrungen auf diesem
Gebiete Nachweisen können, wollen selbstgeschriebene Gesuche
nebst Lebenslauf, Zeugnißabschriftcn und Gesundheitsattest
bis zum 29 . August d . Js . an das Stadtbauamt,
Abtheilung für Straßenbau , einreichen.

Anfangsgehalt Mk. 1500 .— ; spätere Erhöhung des¬
selben, sowie etatsmäßige Anstellung nach bestandenem
Probejahr nicht ausgeschlosien.

Wiesbaden, den 5. Juli 1900.
Das Stadtbauamt:

7296 F r o b n i u s.

| Amtlicher Theil. |
Bekanntmachung.

Der Fluchtlinienplan für eine Diagonalstraße im
Quartier zwischen Adolssallee, Ring , Nicolas - und Goethe¬
straße ist durch Magistratsbeschluß vom 4. Juli d. ' J.
endgiltig festgesetzt worden und wird vom 12. Juli cr. ab
weitere 8 Tage im neuen Rathhaus , 2. Obergeschoß. Zimmer
No. 41, während der Dienststunden zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt. 00

Wiesbaden, den 7. Juli 1900.
Der Magistrat,

v. Jbell.
Bekanntmachung.

Der Fluchtlinienplan ftir einen Fußweg zwischen der
Walkmühlstraße und den projektirten Thalanlagen ist durch
Magistrats -Beschluß vom 4. Juli cr. endgiltig festgesetzt
worden und wird vom 12. Juli cr. ab weitere 8 Tage im
neuen Rathhaus , 2. Obergeschoß, Zimmer No. 41, während
der Dienststunden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Wiesbaden, den 7. Juli 1900.
Der Magistrat.

v. Jbell.

Verdingung.
Die Arbeiten zum Umbau einer ea . 80 lfd . m

langen Kanalstrecke nebst mehreren Sonderbauten in
der Kellerstrahe , zwischen der Feldstraße und dem Todten-
hosweg, sollen verdungen werden.

Zeichnungen und Verdingungsunterlagen können während
der Vvrmittagsdienststunden im Rathhause, Zimmer No. 75, .
eingesehen, die Verdingungsunterlagen im Zimmer No. 57
gegen Zahlung von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift versehene. «
Angebote sind bis spätestens Dienstag , den »7 . Juli,;
Vormittags ll 1/» Uhr , einzureichen, zu welcher Zeit die
Eröffnung der Angebote in Gegenwart etwa erschienener-
Bieter stattfinden wird.

Zuschlagssrist : 2 Wochen.
Wiesbaden, den 4. Juli 1900.

Stadtbauamt , Abth. für Kanalisatiouswesen.
Der Oberingenieur:

7237 Frensch.

Bekanntmachung.
Die am 27. Juni d. Js . in dem Distrikte Klosterbruch

stattgehabte Grasversteigerung ist genehmigt worden und
wird den Steigerern das ersteigerte Gras zur Einerndtung
hiermit überwiesen.

Vor der Einerndtung ist der Steigpreis an die Stadt¬
hauptkasse hier zu zahlen.

Wiesbaden, den 6. Juli 1900.
13J0 Der Magistrat

I . V. : Heß. ... Verdingung.
Lieferung von Diensttteidern.

Die Lieferung von
28 Lvinter -Ueberröcken,
20 Tuchhosen und

8 Tuch -Juppeu
für Bedienstete der Kurverwaltung soll vergeben werden.
Lieferungs-Termin 1. September 1900. Angebote mit der «.
Aufschrift „Submission aus Dienstkleider" sind bis Mon- !
tag , den 2 » . Jnlt , Bormittags 10 Uhr . postmäßig
verschlossen unter Beifügung von Stoffmustern bei der unter« -
zeichneten Stelle einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter statt¬
finden wird.

Die Lieferungsbedingungen können auf dem Bureau«
der Unterzeichneten Verwaltung eingesehen werden.

Wiesbaden, 8. Juli 190 ) .
Städtische Kur-Verwaltung r ;

von Ebmeyer,
0000 Kurdirektor,

Bekanntmachung.
Die am 2. d. M . im Distritt Rabengrund stattgchabte

Grasversteigerung ist genehmigt  worden und wird den
Steigerern das ersteigerte Gras zur Einerndtung hiermit
überwiesen.

Vor der Einerndtung ist der Steigpreis zur Stadthaupt¬
kasse zu entrichten.

Wiesbaden, den 6. Jult 1900.
7311  Der Magistrat

In Vertr . : H e'ß.
Der Taglöhner und Fuhrknecht Georg Echallrneier,

geboren am 16. September 1660 zu Urberloch, zuletzt
Schachtstraße No. 6 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge
für seine Familie, sodaß dieselbe aus öffentlichen Mitteln
unterstützt werden muß.

Wir bitten um Mittheilung ihres Aufenthaltsortes.
Wiesbaden, den 6. Juli 1900 . 7261

Der Magistrat.
Armen »Verwaltung:



Verdingung.
Die Ausführung von Dammschüttungs -Arbeiten

(circa 4200 cbm Erdbewegung) zur Herstellung eines
Schlammweihers im Distrikt „Schwarzenberg " soll
verdungen werden.

Zeichnungen und Verdingungsunterlagenkönnen wäh¬
rend der Vorinittagsdieustslnnden im Nathhause Zimmer
No. 73 eingesehen, die Berdingnilgsunterlagen im Zimmer
No. 57 gegen Zahlung von 50 Psg. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift versehene
Angebote sind bis spätestens Dienstag , den 17 . Juli
1900 , Vormittags II Nhr e nzureichen, zu welcher
Zeit die Eröffnung der Angebote in Gegenwart etwa er¬
schienener Anbieter stattfindeu wird.

Znschlagsfrift : L Wochen.
Wiesbaden, den3. Juli 1900.

Stadtbauamt, Abthcilnng für Hochbau.
Der Oberingenienr'

7164 _ Frensch. _
Verdingung.

Die Arbeiten zur Herstellung eines ca. 285 in langen
Beton -Rohrkanales des eiförmigen Profils 60/40 cm
it. der Dottheimerstrahe , von der Güttler'schen Hos-
raithe aufwärts, sollen verdungen werden

Zeichnungen und Verdingungsunterlagen können während
der Vormittagsdienststunden im Nathhause Zimmer No. 75
eingesehen, die Verdingungsunterlagen im Zimmer N». 57
gegen Zahlung von 50 Pf bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Anfschrist ver¬
sehene Angebote sind bis spätestens

Dienstag , den 19 . Juni 1900,
Vormittags li Nhr.

cinznreichen, zn welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegenwart etwa erschienener Bieter slattfinden wird.

Znschlagsfrift: 2 Wochen. 6355
Wiesbaden, den 6. Juni 1900.

Stadlbanamt, Abtheilung für Kanalisationswesen.
Der Oberingenieur. Arensch.

Für unsere Hochbauabtheilnng sollen znr Hilfeleistung
bei Projeklirnng und Bauausführung umfangreicher Neu-
banten — Krankenhaus, Schulen, Inhalatorium re. —
mehrere Architekten , möglichst mit akademischer Vor¬
bildung, und mehrere Bantechniker baldigst engagiert
werden.

Bemerkt wird, daß für das Krankenhaus ein auf dem
Gebiete des Krankenhansbanwesens erfahrener Architekt ein¬
gestellt werden soll.

Kündigungsfrist je nach Vereinbarung4 Wochen bis
3 Monate,

Bewerbungen unter Angabe der Gehaltsansprüche und
des Dienstantrittes sind an das Stadtbauamt Abtheilung
für Hochbau , spätestens bis zum 24 . ds . Mts . ein-
zureichen. Beiznfügen sind Zeugnisse, Lebenslauf und einige
jelbstgesertigte Zeichnungen— nicht Schulzeichnnngen.

Wiesbaden. 7. Juli 1900.
Das Stadtbauamt.

7348 Frobenius.
Bekanntmachung.

Nach Beschluß des Magistrats vom 10. Januar 1900
sollen künftig die Baugesuche erst dann auf Genehmigung
begutachtet werden, wenn die Straße an welcher der Neubau
errichtet werden soll freigelegt, mit Kanal-, Waffer- und Gas¬
leitung sowie in seiner ganzen Breite mit einer provisorischen
Befestigung der Fahrbahn-Oberfläche(Gestück) im Anschluß an
eine bereits bestehende Straße versehen ist.

Die Vauinteressenten werden hierauf ausdrücklich auf¬
merksam gemacht mit dem Bemerken, daß dieses Verfahren vom
1. Oktober ds. Js . ab streng gehandhabt werden wird.

Es wird dringend empfohlen, daß die Jntereffenten mög¬
lichst frühzeitig ihre Anträge auf den Ausbau der Zufahrt¬
straßen dem Stadtbauamt einreichen.

Wiesbaden, 16. Februar 1900.
2785 Stadt -Bauamt. Winter.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschaften der freiwilligen Feuerwehr',deS

der Sangspritzen Abtheilnngen des zweiten,
dritten nnd vierten Znges werden aus Mitt¬
woch, den II . Jnli l . I ., Abends 7 Uhr
zu einer Uebnng in Uniform an die Remisen
geladen.

Mit Bezug auf die §§ 17, 19 und 23 der
Statuten, sowie Seite 12 Abs 3 der Dienstordnung wird
pünktliches Erscheinen erwartet.

Wiesbaden, den 7. Juli 1900.
Der Vranddireetor:

7301_ S ff) e u v e r
Freiwillige Fcnerwehr

t  Dic Mannschaften der freiwilligen Feuerwehrrer Weiter - Abtheilnngen des zweiten
?•!■«({••*» und vierten Zuges werde» aus
Frei ag , den 43 . Jnli l . I ., Abends
7 VI:: , zu einer Uebnng in Uniform an die

uiiieu geladen.
Mi' v ani die §§ 17, 19 mib 23 der Statuten,

sowie Seiic ! w. 3 der Dienstvorschriften wird pünkt¬
liches Erjcheincnc.wartet. 7369

Wiesbaden, den 10. Jul 1900.
Der Branddirektor. Schenrer.

Mittwoch, den II. luii 1900:
Abonnemeuts - Konzerte

des
8 tiid tisch en Kar - Orchesters

unter Leitung seines Kapellmeisters , dos Kgl . Musikdirektors
Herrn Louis Lüslner

Nachm. 4 Uhr.
1. Ouvertüre zu „Der Vampyr “ . . , s Marsenner.
2. „Hinaus in den Wald “, Charakterstück . E. von BurL
3, Husaren -Walzcr . . , . Ganne.
4. Cavatine aus „Nebncndnezar “ . . Verdi.
5. Ouvertüre zu „Mozart* . .* 1 Suppe.
6. Menuett . . . . ' Padcrowski.
7. Vox populi, Potpourri * ; Conradi.
ö. Vom Douauötrando , Galop . . . • Joh . Strausa.

Abends 8 Uhr:
Solisten - Abend.

1, Festmarsch aus „Aennchen von Tharau “ . H Hofmann.
2 Ouvertüre zu „Äthalia ' . , . Mendelssohn.
3. Valso-Capiiee , Huhinstein.
4. Konzertstück in E-moll für Violoncell *, Servals.

Herr Ferner.
5, V Finale aus „Faust“ Gounod,
6. Bravour Variationen für Flöte über ein Tyroler

Volkslied . . . . . . . Böhm.
' Herr Dannoborg.

7. Amerikanische Fantasie , . ’ . V.  Herbert.

Kurhaus zu Wiesbaden.
Freitag , den 13. Juli 1900, Abends 8 Uhr:

Abonnements Konzort
des städtische » Kur - Orchesters

unter Leitung seines Kapellmeisters , des Königl . Musikdirektor»Herrn Louis Lüstner.
und unter Mitwirkung des

Rost ’schen Solo-Quartetts
ans Köln  a . Ehein.

Fritz Birrenkoven  vom Stadttheator in Hamburg , I . Tenor,
Opernsänger Callchen  vom Stadttheater in Kiel. II . Tenor,
Karl E o s t, Konzertsänger aus Köln, I . Bass.
Opernsänger E ö s 1i n g vom Stadttheater in Aachen , II . Basa.

Eintritt gegen Abonnements- und Fremdenkarten (für ein
Jahr oder sechs Wochen ), sowie Tageskarten zu 1 Mark.

Sämintlicke Karten sind beim Eintritt vorzuzeigen.
Städtische Kur -Verwaltung.



Kurhaus zu Wiesbaden,
Samstag, den 14. Juli 1900, ab 4 Uhr Nachmittags:

(nur bei günstiger Witterung ) :firosses Gartenfest.
Drei Musikkorps.

BALLON¬
FAHRT

des Luftachiffers
Paul Spiegel,

Ballonführer des sächsischen Luftsehiff-
fahrtveroms

mit dem
Kiosenballou „Tiopon “. '

Beginn der Konzerte:  4 Uhr
N a c h in i 11 a g s.

Auffahrt ca 5 7, Uhr.
Von  3 Uhr ab bleibt der Garten nur für

Gartenfestbesucher reservirt.

Um 8 Uhr beginnend:

Doppel - Konzert.
Mit Eintritt der Dunkelheit.

Illumination des Kurparks.
GROSSES FEUERWERK

(Herzogi . Hofkunstfuuorwcrker A . Bäcker .)
Beleuchtung der Kaskadep or dem Kurhause.

Eintrittspreis : ! Mark
Karten - Verkauf an der Tageskasse im Hauptportal des

Kurhauses.
Eine rothe Kwlisie am Kurhause zeigt an, dass das Garten¬

fest bestimmt staUiiüdet.
Städtische Kur -Verwaltung.

netzte ßalinzüge : Kastel-Maiuz-Frankfurt 10.55, Kastel -Mainz
11.15, Rhcingtiu 1158, Schwalbaeh 1100.

Lreniden-Uerreichuitz
dom 10. Juli (aus amtlicher Quelle).

Adler , Lanqaaste 32.
Htrnly, Reg.-Präsident a. D., Stade. — Lohmann, Ingenieur,

Essen. — SchwarzW., Bocholt. — Teffeu, Frau Baron, Berleburg.
— Schlüsselblum, München. — NobilingA>, Berlin. — Schneider
m. Frau, Neukirchen. — Röhr nt. Frau. Hohenlimburg. — Sohle
m. Frau, Bernau. — von Löhberg, Rent., Marburg. — Maitbes.
Dr med., Marburg.

Alleesaal , Taunusstraße 3.
Cavalli, Fr . m. Kindern, Petersburg. — Esfmofsm. Frau, Pe¬

tersburg. — Schalaster. Lehrer, Berlin. — Lüneburg, Lehrer, Berlin.
— Latz, Berlin. — Krügel, Berlin. — Liedke, Berlin. — Kayser,
Berlin. — Rapmun'g nt. Frau, Berlin. — Lassan, 2 Hrn., Berlin. —
Willing, Berlin. — Reinhard, Berlin. — Stirner m. Frau, Metz. —
v. Perfilieff, Fr . m. Begl., Petersburg. — Brookes, Frl ., Boston. —
Miez, Frl ., Boston.

Bahnhof -Hotel , Rheinstraße 23.
Wisch, Student, Darmstadt. — Werner, Student, Heidelberg.

— Gottschalk. Dr. med. Weinheim. — Lindner, Assessor, Berlin —
Gessert, Kfm. m. Frau, Luzern. — Heumann, Kfm., Basel. —
Aschenbach, Kfm. m. Frau, Karlsbad. — Müller, Kfm., Berlin. —
Frehse, Kfm.. Gr. Lichterfeld. — Gauder, Kfm., Dresden. — Dahn-
ke, Kfm., Görlitz. — Michatowicz, Pfarrer, Posen. — Rosenberg,
Fr ., Chardiff Wales.

Belle vve. Wilhelmflraße 26.
Chull m. Frau, Philidelphia. — Sakh, Dr., Praha. — Supiel,

Dr., Praha. — Hirschle, Frankfurt.
Block, Wilhelmstraße 84.

Wolfs, Fabrikant m. Frau, Heidelberg. — MalinowSki. Lieben.
■— Staub, Kattowitz. —- Smith nt. Frau. New-York.

Schwarzer Bock, Kranzplatz 12.
° Stange, Dr. Phil., Göttingen. — Osterloh, Fabrikdirektor.

Aschersleben. — Lösch, Gutsbes., Wald-Melversheim. — Hochgesand,
Rechtsanwalt Dr. m. Frau, Mühlhausen. — Schönlank, Berlin. —
Prym, Stolberg. — Engelmann, Kfm., Berlin. — Listmann. Frau
Direktor, Berlin. — Wirth, Fr., Speyer. — Herzog, Fr ., San Rafael.
—Maynard, Advokatm. Frau, Michigan. — Dupre, Leutnant. Kon¬
stanz.

Zwei Böcke, Häfnergasse 12.
Gundermann, Warschau. — Fischbach, Fr ., Metz. — Kiel, Dr.,

Wurzburg. — Stettens. Kfm. m. Frau, Köln-Deutz. — S.auermilch,

Oberpostsekret., Mülheim. — Koenig, Färbereibei., Elberrefd —
May, Verwalter, Köln. — Ahrens, Fr., Dresden. — Rettelheck Ober«
Jnspekt., Merxhausen. — Paulus. Merxhausen.

Braubach , Saalgaste 34.
Holles. Bamberg. — DietrichE. m. Frau, Alienburg.

Achilles, Frl . Lehrerin, Braunschweig.
Goldener Brunne «, Langgaffe 34

Ziemerm. Fam., Metz. — Glock, Würzburg. — Brämer, Lehre?,
Königsberg. — Gras, Kfm., Straßburg. — Jacobi, Fabrikant,
Berlin.

D 'etenmnhie (Kuranstalt) Parkstraß «4
Kolter, Bankierm. Frau, Koblenz. — von Witzleben, Rent-

Oldenburg.
Eruhorn Marktitrah 30.

Kops, Ksm., Köln. — Schatz, Kfm., Osnabrück. — Thomas,
Kfm.. Elberfeld. — Marcus, Kfm., Berlin. — Max. Kfm., Berlin.
— Boysen, Kfm., Elberfeld.

Eifenvahn -Hotcl , Ryeinstraße 17
Schluffer, Berlin. — Grone. Lüttgendortmund. — Reich Szege«

bin. — Dzosanm. Frau, Czernowitz. — Heinrich, Kfm., Hamburg.
— Steinbrecht, Kfm., Hamburg. — Roneberger, Fr., München. —
Rosenau. Kfm., Nördlingen. — Berns, Architekt, Köln. — Röhncht,
Schwerin. — Marder, Kfm. m. Frau, Berlin. — Ohnstein, Kfm. m.
2 Kindern, Sommerfeld.

Enges , Kranzploh 6.
Wisotzky, Kfm., Berlin. — DeutschM., Kfm., Berlin.

SchirmeisterM., Prof., Treptow. — MeyerC., Frau Fabrikant m.
Sohn. Erfurt. — BaerschA., Fr. m. Tochter, Breslau.

Englischer Hof, Kranzpiatz 11.
MüllerK., Dr. med., Erfurt. — Stone, Fr. m. Tochter, Corm^

vall. — Stuckland. Fr., Liverpool. — Zipper, Kfm., Wien. —
KohnA., Kfm., Paris . — Lamm L., Kfm., Hannover. — Winter,
Kfm., Leipzig. — Deutsch, Fr. m. Tochter, Budapest. — Burbaum
E., Kfm., Würzburg.

Erbprinz , Mauritinsplak1
Hyka, Frl . Lehrerin, Karlsbad. — Brembach, Lehrer. Erfurt.

— Siebel, Assistentm. Frau, Berlin. — Hüsing, Assistent. Berlin.
— Reber, Kfm., Eßlingen. — Fischer, Kfm., Eßlingen. — Opificius,
Postassistent, Frankfurt. — Schaubem. Frau. Erfurt. — Baum¬
garten, Kfm., Gotsberg. — Oberhofer, Postsekretär, Frankfurt. —
Bähr, Berg.-Jngen., Hildesheim.

Europäischer Hof, Kochbrunnenplatz3
RungeL.. Frau Rent. m. Tochter. Berlin. — Lauer O.. Geh.

Reg.-Rath m. Frau, Berlin. — SeeligmannL., Fr. m. Sohn, Ber¬
lin. — SchwerickeF. m. Frau. Berlin. — HaskelF.. Ksm. m. Frau,
Berlin. - -

Hotel Fuhr Geisbergstraße 3.
Würdig. Berlin. — Hoeber. Berlin. — Wähler. Berlin. — Aß-

mann, Berlin. — Rauschem. Frau. Berlin. — Schmidt, Berlin. —
Luckewak. Berlin. — Jäger. Berlin. — Sack, erlin. — Walter. Berlin.
— Schwarymeierm. Frau, Berlin. — Sakelschisky, Berlin. — Hosf-
mann, Berlin. — Schieck. Direktor. Forbach. — Äeck, Frl., Goch. —
Wechtenit, Kfm., Düsseldorf. — Hönn, Kfm., Mannheim —

Happel , Schill...
Schrion, Kfm., New-York. — Leaville. Kfm.. New-York. —

Kräh. Kfm., New-York. — Ruhberg. Kfm. m. Frau. Hohenlimburg.
— Schmidtz, Fr .. Siegen. — Lewison, Kfm., Stuttgart . — Möhler,
Kfm. m. Frau. Elberfeld. — Braun. Pfm. m. Tochter. Nürnberg.
— Heim. Kfm. m. Sohn, Hamburg. — Heckmann. Kfm., Warschau.
— Klietsch, Lehrer m. Frau. Quedlinburg. — Feth. Schriftsteller.
Königsberg. — Feth m. Frau. Köln. — Hoppe, Kfm. m. Fr.. Mag¬
deburg. — Schröder. Ingen, m. Frau. Magdeburg.

Hotel Hohenzullern , Paulinenltraße 10.
Bullo. Hotelbes., Candenabia. — Daragine, Ingen, u. Staats-

rathk, Riga. — VogelfangV., Gelsenkirchen. — v. Sustschoff. Geh.
Rath m. Frau u. Bed., Petersburg.

Vier ^fahredzeiten, Kaiser Friedrtchp.atz 1.
von Arzischewsky Graf Prawditz, Warschau. — van Rerlekom,

Marine-Ofizier m. Frau. Amsterdam. — Gartung, Dr.. Berlin. —
Kellogg. Dr.. New-York. — Tamesti, Frl .. St . Georges. — Fadden.
Frl.. St . Georges. — Akinsonm. Frau . St . Georges. — Traut, Frl.,
St . Georges. — Shoulfield. Frl ., St . Georges. — Andrews. Frl ..
St . Georges. — Renard. Frl ., St . Georaes. — Lemann. St,
Georges.

Kaiserhof (Augusta-Victoria-Bad). Franksurterstraßc 1?
von Bagensky. Hauptm.. Berlin. — BarbeyI .. Brauereibes. m.

Frau. Reading. — KaskelM.. Kfm. m. Frau u. Bed., New-York. —
KaskelE. L., Frl ., New-York. — Fechtheimer. Fr.. New-York. —



/BvrgtS,  Fr , Bri'ahtv«. — Fire . Fr .i. Gnbtm. — Hornige m.  Fam,
Amerika. — Dew, Kfm., London. — Maxrow SB, Kfm., Melbourne.
—Wassermann. Berlin. — Boeddinghaus, Amsterdam. — van Utf,
Amsterdam. „ _ „ j

Karpfen , Delaspeefiraße2. -
* Strobel m. Frau. Sandrusch. — Fleischhauer. Nord-Amerika.
— Lhuckart. Kfm. nt. Frau. Köln. — Schreiner. Sekretär. Frankfurt.
— SchalonG, Lehrer. Nixdorf. — Weißenburg. Kfm.. Eydtkohnen.
— Seehaus, Lehrer. Steglitz. — Ballerstädt. Lehrerm. Frau, Berlin.
— Günther, Lehrer. Bitterfeld. — Goering. Bitterfeld. — Btrkenstock
m. Frau. Marburg. „ M

Goldene Kette , Langgaffe 61—63.
Perenz, Lehrerm. Frau, Berlin. — Loetsch, Frau Rent., Ber¬

lin. — SchneiderM.. Frau . Esten. — Pohl. Lehrer. Bensheim.̂ ,
Goldenes Kreuz, Spiegelgafle 10.

Abrahkv, Kfm.. Bernburg. — Müller. Bernburg. — Klamroth.
Kfm.. Bernburg. - Schaffer. Frl ., Michelstadt. - Boetsch. Frau
Rent.. Bernburg.

Goldene Krone . Langgaste 26.
Hartig. Geh. Finanzrath. Dresden. — Himmel. Dompfarrer m.

Nichte. Glogau. — Thiel N.. Kfm, Köln. — Glogan El, Fr . m.
Tochter. Berlin. ,

Meiste Lilien, Hafnergasse8.
Gerstenkorn. Fr , Koblenz. — Richter. Apothekenbcf, Klingen-

Verg. — Müller. Rektor. Eilbenburg. — KoßmannC, Berlm. —
Bierschröder. Fabrikbes. m. Frau. Berlin. — WeberH, Bcrltn. —
Andre. Dr, Finsterwalde. — Niemeyer. Lehrerm. Frau. Helmstedt.
— Karries. Lehrer. Helmstedt. — BeckerI , Cochem. — Schmtot.
Steuerrath m. Frau. Berlin. . „ p „

Metropole & Monopole , Wilhelmstratz«. 8.
Lange. Direktorm. Frau. Potsdam. — Heyndrichsm. Frau.

Brüffel. — van der Brink m. Frau, Amsterdam. — EchtgenA. m.
Frau. Amsterdam. — TakonajeffA. m. Sohn. Wirballen. — Per-
guffonM. K, Fr, Cardiff. — Powers A, Fr, St . Hubertus. —
SchräderI . B. m. Frau. Berlin. — Sänger E, Bingen. — Mey,
Kcmm.-Rath m. Fam, Leipzig. — Berger C, Buenos-Ayres. —
Mahing. Rechtsanwalt Dr, Bremen. — Howard Berry E, Fr.
Gräfin. Irland.

Minerva , kl. Wilhelmstraße1—3.
FalkenburgL, Kfm. m. Frau. Dresden. — von Jungenfeld. Fr.

Freiin. Darmstadt. — Hospreltm. Bed, Berlin.
Nassauer Hof , Kaiser Friedrichsplatz 3.

MoorheadM. K, Fr . m. Fam, Pittsburgh. — Allen Starr M,
Prof. m. Frau. New-York. — Braun. Bankierm. Frau. Wolfstein.
— von Scheibler. Baron. Darmstadt. — BarmentierH. m. Frau,
Paris . — ChristainA. B, Aachen. — Noldenm. Frau. Köln.

National , Taunusstraße 21.
Devin C. L. m. Frau. Stockholm. — RichterK, Kfm, Gera.

— DrechsserA, Kfm, Gera. — Vaumann. Fr. m. Mutter. Eger.
». Luftkurort Neroberg.

MeißnerG, Dresden.
sronnenhof, Kirchgasse 39—41.

Halbach, Kfm. m. Sohn. Hagen. — Fischer, Fr. m. Tochter,
Nordhausen. — Heberlein. Kfm, Barmen. — von Marfchall. Köln.
— Wetz. Kfm, Elberfeld. — Wernsdorf. Dr. med, Magdeburg. —
Cohn. Kfm, Berlin. — Gantzer. Kfm, Hamburg. — Oertel. Ingen,
m. Frau. Köln. — Lang m. Frau. Würzburg. — vom Schetidt, Fr,
Saarbrücken. — Klugm. Frau, Köln. •

Park -Hotel (Bristol). Wilhelmstratze 28—30.
Groothoff. Rcg.-Präsident. Bornholm.
Jung. Er, Budenheim. — BergerA, Kfm. m. tftau,  Kalden¬

kirchen. — Kramer A, Kfm. m. Frau. Pommern. — Müller P,
Freiburg. — Peter O, Lehrer Apolda. — Lüttgens S . m. Frau,
Rhjdt. — DiefenbachR, Wald. — SchöldgenF, Wald. — Ball¬
mann G, Wald. — Sinner, Kfm, Wald. -- - - *

Familien -Nachrichten.
«US dem Sivilftauds Register der Stadt WieSbade«

vom lv . Juli.
Geboren:  Am 2. Juli dem Dachdeckergeh. August van Has¬

elne. S , Emil. — 4. Juli dem Tagl. Theodor Gobele. T , Marga¬
rethe Helene. — 6. dem Mechanikergeh. Heinrich Harbache. S , Ernfk
Theodor Karl. — 6. dem Kutscher Alfred Amachere. T, Maria. —
7. dem Pflasterer Karl Höhne. T, Elise Philippine Margarethe. - *
3. dem Schreinergeh. Oskar Hardere. S , Gottfried Carl Ferdinand.
— 6. dem Dachdeckergeh. Heinrich Jung e. T, Anna Maria Luise
Elisabeth. — 6. dem Tag!. Philipp Webere. T, Maria. — 9. dem
Packer Gotthilf Lefflere. S , Georg August Ernst. — 7. dem Gefan«
genenaufseher Franz Herberiche. S , Karl FranciskuS. — 8. veitt
Hülfsladetneister Heinrich Sieber e. S , Karl Hermann. — 3. dem
Schmiedegehülfen Wilhelm Bauer e. T , Johanna Mna . — 4. dem
Kutscher Karl Weimere. T, Lilli. '

Aufgeboten:  Der Landmann Heinrich Bär zu Maffenheim
mit Anna Hägerich hier. — Der Fuhrmann Johann Heep hier mit
Katharina Schmittenbecher- hier. 1

V er ehe l i cht: 9. Jul « der König!. Hauptmann im Feldartill.-
Regt. Nr. 46 Friedrich von Uthmann zu Wolfenbüttel mit Frau
Amuuda von Bothmer, geb. Egidius, hier. — 10. der König!. Haupt-
manü u. Compagniechef im Jnf .-Regt. von Grolmann(1. Pos.) Nr.
18 Eduard Kreuter zu Osterode mit Julie von Tschudi hier.

Gestorben:  Am 7. Juli Briefträgera. D. Carl Gorner, 69
I . — g. Katharina, T. des Fuhrmanns Christian Müller. 9 Mon. —
8. Eleonore geb. Volk. Wwe. des Inhabers eines Stellenverm.-Büre-
aus Friedrich Wintermeyer. 77 I . — 8. Handelsmann Carl Henke,
56 I . — 8. Julius , S . des Bäckermstrs Jakob Völker, 2 Mon. — 9.
Johanne geb. Hahn, Wwe. des Kaufm. David Heimann aus Berlin.
69  I . — 9. Mna . T. des Tagl. Adolf Steinbrech. 13 T. — 9. Ma-
gistratssekr. Friedrich Brandau. 46 I . — 9. Privatiere Aglaja von
Czihak. 43 I . — 9. Kutscher Jakob Diefenbach. 32 I . — 9. Emilie,
T . des Tagl. Christian Fluck. 3 Mon. — 9. Gerbergeh. Joseph Schä¬
fer. 39 I . — 10. Adam. S . des Tagl. Johann Brühl. 3 Mon. — 10.
Maurergeh. Wilh. Löw. 52 I . *

Kgl. Standesamt.

Stadtausschuß zu Wiesbaden. '
Die Ferien des Stadtausschusses beginnen am 21. Juli

und endigen am 1. September dö. IS . Während der
Ferien dürfen Termine zur mündlichen Verhandlung der
Regel uach nur in schleunigen Sachen abgehalten werden.
Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien
ohne Einfluß. _

Lies wird gemäß§ 5 des Regulattvŝ vom 28.  Febr.
1884 zur öffentlichen Kenntniß gebracht, f

Wiesbaden, 5. Juli 1900.
7258 " ^ Der ^V ersitzende : I . V. : Hetz.

i Nichtamtlicher Theil. I
Auf Grund § 2 des Statuts der Handelskammer zn

Wiesbaden vom 21. April 1900 ist für den Wahlkreis
WiesbadenStadt ein Mitglied der Handels¬
kammer ne» zn wählen . Die Wählerliste für die vor¬
zunehmende Wahl liegt 8 Tage lang vom 12. Juli bis
19. Juli auf dem Sekretariat der Handelskammer zu Wies¬
baden, Albrechtstraße 15, 1 St ., von 10—12 Uhr Vormit¬
tags zur Einsicht der Wahlberechtigten offen.

Einsprüche gegen die Liste sind innerhalb einer Woche
nach beendeter Auslegung bei der Handelskammer schriftlich
anzubringen.

Wiesbaden, den 5. Juli I960.
7286 Die Handelskammer.

Sonuenberg.
Bekanntmachung.

Die Heberolle über die von den Unternehmern land-
und forstwirthschaftlicher Betriebe in der Gemeinde Sonnen¬
berg zu zahlenden Beiträge zur Heffcn-Nassauischen Land-
wirthschaftlichen Berufs -Genoffenschaft nebst Uebersicht liegt
vom 6. Juli l. Js . ab auf die Dauer von 2 Wochen im
Geschäftslokal des hiesigen Gemeinderechners gur Einsicht
der Betheiligten auf. . ^ m

Die Beitrage selbst sind innerhalb dieser Frist zur Ver-
meidung des Zwangsverfahrens an den genannten Rechner
zu bezahlen.

Sonuenberg,  den 3. Juli 1900.
— — Der Bürgermeister:

3318 f Schmidt ._
Juli,
7534In der Gemeinde Flacht wird am 14

Nachmittags 1 Uhr, die
M- und UaidjiO, 1700 Morgen groß.

öffentlich verpachtet.
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